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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der F-GmbH, vertreten durch Dr. Axel 

Friedberg, Rechtsanwalt, 1010 Wien, Gonzagagasse 3, vom 16. September 2004 gegen den 

Bescheid des Finanzamtes für den 21. und 22. Bezirk vom 3. September 2004 betreffend 

Körperschaftsteuer für die Jahre 2002 und 2003 entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Die angefochtenen Bescheide bleiben unverändert. 

Entscheidungsgründe 

Die Berufungswerberin (Bw) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und erzielt 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Im Jahr 2002 wurde ein Gewinn von € 6.416,99 und im Jahr 

2003 ein Verlust von € 20.388,26 erwirtschaftet. Die Finanzbehörde legte den 

Körperschaftsteuerbescheiden die erklärten Ergebnisse zu Grunde. 

Dabei wurde im Jahr 2002 eine Körperschaftsteuer von € 2.181,78 errechnet und 

anrechenbare Mindestkörperschaftsteuer aus den Vorjahren in Höhe von € 431,78 in Abzug 

gebracht, sodass die Mindestkörperschaftssteuer zur Festsetzung gelangte. Diese 

Mindestkörperschaftsteuer wurde um erhaltene Steuerbeträge in der Höhe von € 64,37 

vermindert, sodass € 1.685,63 an Vorschreibung für Körperschaftsteuer verblieb. 
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Im Jahr 2003 wurde ein Verlust erzielt. Es gelangte die Mindestkörperschaftsteuer zu 

Vorschreibung. Die einbehaltenen Steuerbeträge von € 113,53 wurden auch hier in Abzug 

gebracht. 

In den Bescheiden wurde jeweils die verrechenbare Mindestkörperschaftsteuer für die 

nächsten Veranlagungsjahre ausgewiesen (im Bescheid für 2002: € 3.052,74 für die nächsten 

Veranlagungsjahre; im Bescheid für 2003; € 4.802,74 für die nächsten Veranlagungsjahre). 

Gegen diese Bescheide wurde Berufung eingebracht. Die Bw beantragte darin für 2002, 

anstatt der € 431,78 an anrechenbarer Mindestkörperschaftsteuer € 2.117,41 in Abzug zu 

bringen und die Körperschaftsteuer somit mit Null festzusetzen. Auch für das Jahr 2003 wurde 

die Festsetzung der Körperschaftssteuer mit Null beantragt. 

Die Finanzbehörde entschied mit abweisender Berufungsvorentscheidung, da sich nach 

nochmaliger Überprüfung die angefochtenen Bescheide als fehlerfrei erwiesen hätten. 

Die Bw beantragte die Vorlage der Berufung zur Entscheidung durch die Abgabenbehörde 

zweiter Instanz. Die Finanzbehörde habe in ihrer Berufungsvorentscheidung die Ansicht 

vertreten, dass trotz eines bestehenden Verrechnungsanspruches aus vergangenen 

Veranlagungsjahren wiederum eine Mindestköst zu zahlen sei. Diese Ansicht würde dazu 

führen, dass eine die Mindestköst übersteigende Köst nie im Verrechnungswege beglichen 

werden könne. Richtigerweise wäre daher zwar die Köst festzusetzen, dieser Betrag jedoch im 

Verrechnungsweg mit bezahlter Mindestköst aus Vorperioden auszugleichen und 

auszubuchen, sodass sich in Wahrheit keine Abgabennachforderung mehr ergäbe. 

Die Finanzbehörde legte die Berufungen zur Entscheidung vor. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Die Behörde ist in ihrer Entscheidung von folgendem Sachverhalt ausgegangen: 

Die Bw ist eine unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaft. 

Zu Beginn des Jahres 2002 stand der Bw verrechenbare Mindestkörperschaftsteuer aus 

Vorperioden in der Höhe von € 3.484,52 (ATS 47.948,00) für künftige Veranlagungsjahre zur 

Verfügung. 

Im Jahr 2002 erzielte die Bw einen steuerbaren Gewinn von € 6.416,99. Im Jahr 2003 wurde 

ein Verlust von € 20.388,26 erzielt. In den Jahren 2002 und 2003 wurden keine 

Vorauszahlungen an Körperschaftsteuer geleistet. 



Seite 3 

© Unabhängiger Finanzsenat  

Im Jahr 2002 wurden € 64,37 und im Jahr 2003 wurden € 113,53 an anrechenbarer, 

inländischer Kapitalertragsteuer einbehalten. 

Dieser Sachverhalt ist insoweit unstrittig. 

Rechtliche Würdigung: 

Gemäß § 24 Abs. 4 KStG gilt für unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaften 

Folgendes: 

Es ist für jedes volle Kalendervierteljahr des Bestehens der unbeschränkten Steuerpflicht eine 

Mindeststeuer in Höhe von 5 Prozent eines Viertels der gesetzlichen Mindesthöhe des Grund- 

oder Stammkapitals (§ 6 GmbH-Gesetz) zu entrichten (§ 24 Abs. 4 Z 1 KStG). 

Gemäß § 6 Abs. 1 GmbHG muss das Stammkapital mindestens 35.000 Euro erreichen (mit 

Wirkung zum 1. Jänner 1999 gemäß 1. Euro-Justiz-Begleitgesetz). 

Die Mindeststeuer ist in dem Umfang, in dem sie die tatsächliche Körperschaftssteuerschuld 

übersteigt, wie eine Vorauszahlung im Sinne des § 45 des Einkommensteuergesetzes 

anzurechnen. Die Anrechnung ist mit jenem Betrag begrenzt, mit dem die im 

Veranlagungsjahr oder in den folgenden Veranlagungszeiträumen entstehende tatsächliche 

Körperschaftsteuerschuld den sich aus § 24 Abs. 4 Z 1 KStG für diesen Veranlagungszeitraum 

ergebenden Betrag übersteigt (§ 24 Abs. 4 Z 4 KStG). 

Die Anrechung ist damit zeitlich unbegrenzt, allerdings nach mehreren Richtungen betraglich 

begrenzt. 

Erste Begrenzung: Die Mindeststeuer ist nur in dem Umfang, in dem sie die tatsächliche 

Körperschaftsteuerschuld übersteigt, wie eine Vorauszahlung anzurechnen. Es handelt sich 

dabei um eine Begrenzung, die vom „Mindeststeuerjahr“ her bemessen wird. Dies bedeutet, 

dass zunächst eine vom tatsächlichen Einkommen berechnete Steuer zu ermitteln ist. Nur der 

Betrag, mit dem die Mindeststeuer die auf das tatsächliche Einkommen entfallende Tarifsteuer 

übersteigt, wird wie eine Vorauszahlung behandelt. 

Zweite Begrenzung: Weiters ist die Anrechnung auch im Anrechnungsjahr selbst begrenzt. 

Die Anrechnung darf nur insoweit erfolgen, als im Anrechnungsjahr eine die Mindeststeuer 

übersteigende Körperschaftsteuer anfällt (siehe Bauer/Schellmann/Quantschnigg/Werilly, Die 

Körperschaftsteuer KStG 1988, Band II, § 24, Tz. 58 bis 59). 

Im vorliegenden Fall ergibt sich daraus Folgendes: 

Die Mindeststeuer beträgt in beiden Jahren € 1.750,00. 
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Für das Jahr 2002: 

Auf den erzielten Gewinn von € 6.416,99 entfällt eine Körperschaftsteuer von € 2.181,78 laut 

Tarif. Diese anfallende Körperschaftsteuer übersteigt um € 431,78 die Mindeststeuer von 

€ 1.750,00. Nur im Ausmaß des Übersteigungsbetrages darf eine Anrechnung von 

Mindeststeuer aus Vorperioden erfolgen (siehe oben zweite Begrenzung). Festgesetzt wird 

also die Körperschaftsteuer im Ausmaß der Mindeststeuer (€ 1.750,00) abzüglich der 

einbehaltenen Steuerbeträge (anrechenbare inländische Kapitalertragsteuer) von € 64,37. 

Mangels entrichteter Vorauszahlungen verbleiben daher € 1.685,63 zur Zahlung. Genau dieser 

Betrag wurde der Bw mittels des angefochtenen Bescheides vorgeschrieben. 

Diese gesetzliche Regelung der Mindeststeuer insbesondere mit der zweiten Begrenzung stellt 

klar, dass eine Mindeststeuer stets zu entrichten ist unabhängig vom Ausmaß allfälliger 

anrechenbarer Mindeststeuerbeträge aus Vorperioden. Die anrechenbare Mindeststeuer aus 

Vorperioden vermag nur die allenfalls anfallende, die Mindeststeuer übersteigende Tarifsteuer 

auf gegebenenfalls Null zu reduzieren. 

Für das Jahr 2003: 

Auf Grund des erzielten Verlustes fällt keine Tarifsteuer an. Es wird lediglich die Mindeststeuer 

vorgeschrieben. Nach Abzug der einbehaltenen Steuerbeträge (anrechenbare inländische 

Kapitalertragsteuer) von € 113,53 wird die Körperschaftsteuer mit € 1.636,47 festgesetzt. 

Mangels entrichteter Vorauszahlungen verbleiben daher € 1.636,47 zur Zahlung. Genau dieser 

Betrag wurde der Bw mittels des angefochtenen Bescheides vorgeschrieben. 

Mangels einer Tarifsteuer kommt die erste Begrenzung nicht zum Tragen, die gesamte 

Mindeststeuer wird den anrechenbaren Mindeststeuerbeträgen aus Vorperioden 

hinzugerechnet und steht für künftige Veranlagungsperioden, in denen Gewinne erzielt 

werden, zur Verfügung. Mangels eines erzielten Gewinnes und einer darauf entfallenden 

Tarifsteuer kommt auch die zweite Begrenzung nicht zum Tragen. 

Sowohl die in den Bescheiden ausgewiesenen Steuerbeträge als auch die ausgewiesenen, 

anrechenbaren Mindeststeuerbeträge wurden damit in Übereinstimmung mit der geltenden 

Rechtslage ermittelt. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Wien, am 26. September 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


